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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
24.04.2023 

Az.: 
50-223/884440/-41 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An Herrn Florian Dörr *14.02.1991 

 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 
16, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 24.04.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Beeke 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
04.02.2021 

Az.: 
50-223/U Kr 894954 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An Herrn Said Laabaldal 

 

 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 5, 
bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 20.04.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Kreuzner 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
26.04.2023 

Az.: 
50-223/920086 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An Herrn Farhat Moheb 

 

 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 
14, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 26.04.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Kolodziej 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
26.04.2023 

Az.: 
50-223/89 8155 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An Herrn: Serhii Simachov 

 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 9, 
bereit. 
 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 26.04.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Imaschewski 
 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
17.04.2023 

Az.: 
50-223/ko/884435 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An Herrn:    Thomas Tshikala-Ntumba 

 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 4, 
bereit. 
 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 26.04.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Kolodziej 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
20.04.2023 

Az.: 
50-223/895065 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An Frau Loya, Nsemi Luzizila *30.12.2016 

 

 

mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 
14, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 20.04.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Bialaschik 
 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 
Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
26.04.2023 

Az.: 
50-223/913376 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift an 
an Herrn Holodnyk, Andrij *20.10.1986 

 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer, Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 
14, bereit. 
 
Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 26.04.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Peters 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 07.03.2006 (GV NRW.S. 94/SGV NRW. 
2010) in der zurzeit gültigen Fassung 
 

Das Schreiben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
der Bundesstadt Bonn 
 

Datum der Verfügung 
25.04.2023 

Az.: 
50-223/905825 

Betroffene/r, Name, Vorname, letzte bekannte Anschrift 
An Herrn:   Mayorova, Sergej *07.07.1973 

 
mit unzustellbarer Adresse liegt zur Abholung an den 
Empfänger oder dessen Bevollmächtigten während der 
Dienststunden im Verwaltungsgebäude Rathaus Bonn-
Beuel, Friedrich-Breuer-Str. 65, 53225 Bonn, Zimmer 
14, bereit. 
 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 
Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG) öffentlich 
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG 
als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen 
kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 

Bonn, 25.04.2023 
 

Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
gez. Peciarolo 
 
 
 

Widmung von Verkehrsflächen 
 
Die folgenden Verkehrsflächen werden gemäß § 6 in 
Verbindung mit § 3 Abs. 4 Nr. 2 des Straßen- und We-
gegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
23.09.1995 (GV. NRW. S. 1028) in der zurzeit gelten-
den Fassung als Gemeindestraße, bei der die Belange 
der Erschließung der anliegenden Grundstücke über-
wiegen, dem öffentlichen Verkehr gewidmet. 
 
 
Teilbereich Auf der Rötschen von Julius-Palm-
Straße bis Liestraße im Stadtbezirk Beuel, Ortsteil 
Geislar 
 
Dabei erstreckt sich die Widmung bei den in der Anlage 
1 mit  
 
 
 
gekennzeichneten Flurstücken Gemarkung Beuel, Flur 
8, Nrn. 1244 tlw. und 1486 tlw. auf alle Arten des öffent-
lichen Verkehrs. 
 
 
Im Rübengarten im Stadtbezirk Beuel, Ortsteil Geis-
lar 
 
Dabei erstreckt sich die Widmung bei dem in der An-
lage 1 und 2 mit  
 
 
 
gekennzeichneten Flurstück Gemarkung Beuel, Flur 8, 
Nr. 1606 auf alle Arten des öffentlichen Verkehrs. 
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Schwester-Melania-Straße im Stadtbezirk Beuel, 
Ortsteil Geislar 
 
Dabei erstreckt sich die Widmung bei dem in der An-
lage 1 mit  
 
 
 
gekennzeichneten Flurstück Gemarkung Beuel, Flur 8, 
Nr. 1607 auf alle Arten des öffentlichen Verkehrs. 
 
 
Franz-Buchbender-Straße im Stadtbezirk Beuel, 
Ortsteil Geislar 
 
Dabei erstreckt sich die Widmung bei dem in der An-
lage 2 mit  
 
 
 
gekennzeichneten Flurstück Gemarkung Beuel, Flur 8, 
Nr. 1575 auf alle Arten des öffentlichen Verkehrs 
 
und bei den in der Anlage 2 mit  
 
 
 
gekennzeichneten Flurstücken Gemarkung Beuel, Flur 
8, Nrn. 1456 tlw., 1457 und 2556 tlw. auf den Fußgän-
ger- und Radfahrverkehr, wobei die Zufahrt mit Kraft-
fahrzeugen von der Geislarstraße aus zu den bauord-
nungsrechtlich genehmigten Garagen auf den anlie-
genden Grundstücken zugelassen ist. 
 
 
Cellitinnenstraße im Stadtbezirk Beuel, Ortsteil 
Geislar 
 
Dabei erstreckt sich die Widmung bei dem in der An-
lage 2 mit  
 
 
 
gekennzeichneten Flurstück Gemarkung Beuel, Flur 8, 
Nr. 1464 auf alle Arten des öffentlichen Verkehrs 
 
und bei dem in der Anlage 2 mit  
 
 
 
gekennzeichneten Flurstück Gemarkung Beuel, Flur 8, 
Nr. 1471 auf den Fußgänger- und Radfahrverkehr. 
 
 
Wege im Baugebiet im Stadtbezirk Beuel, Ortsteil 
Geislar 
 
Dabei erstreckt sich die Widmung bei den in der Anlage 
1 mit  
 
 
 
gekennzeichneten Flurstücken Gemarkung Beuel, Flur 
8, Nrn. 1441 tlw., 1512, 1531 und 1557 auf den Fuß-
gänger- und Radfahrverkehr. 
 
 
Die Wirkung der Widmungsverfügungen beginnt am 
Tag ihrer öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Bundesstadt Bonn. 
 

Gegen die Widmungen kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage 
ist bei dem Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 
50667 Köln, schriftlich einzureichen oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu er-
klären. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektro-
nischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person versehen sein o-
der von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 
4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht 
werden. Weitere Voraussetzungen, insbesondere zu 
den zugelassenen Dateiformaten und Übermittlungs-
wegen, sowie zur qualifizierten elektronischen Signa-
tur, ergeben sich aus der Verordnung über die techni-
schen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (ERVV) in der jeweils gültigen Fas-
sung. Über das Justizportal des Bundes und der Länder 
(www.justiz.de) können weitere Informationen über die 
Rechtsgrundlagen, Bearbeitungsvoraussetzungen und 
das Verfahren des elektronischen Rechtsverkehrs ab-
gerufen werden.  
 
Ab dem 1. Januar 2022 sind vorbereitende Schriftsätze 
und deren Anlagen sowie schriftlich einzureichende An-
träge und Erklärungen, die durch einen Rechtsanwalt, 
durch eine Behörde oder durch eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zu-
sammenschlüsse eingereicht werden, als elektroni-
sches Dokument zu übermitteln. Gleiches gilt für die 
nach diesem Gesetz vertretungsberechtigten Perso-
nen, für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 VwGO zur Verfügung steht. 
 
Es besteht die Möglichkeit, sich vorab beim 
Bauordnungsamt, Stadthaus, Etage 5 C, Berliner  
Platz 2, 53103 Bonn, Telefonnummer 77 2917, 
ute.kistenich@bonn.de über das Widmungsverfahren 
zu informieren. Die Klagefrist wird dadurch allerdings 
nicht verändert. 
 
Bonn, den 25. April 2023 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
 
gez. Ingo Alda 
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BUNDESSTADT BONN 
Der Oberbürgermeister 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung 
 
Gemäß § 3 (1) des Baugesetzbuches in der zurzeit gül-
tigen Fassung wird für folgenden Planbereich die Be-
teiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung 
durchgeführt: 
 
Gebiet im Stadtbezirk Bad Godesberg, Ortsteil Meh-
lem, Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 7213-2 
„Schlossallee“ 
 
 
Die öffentliche Darlegung der allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung sowie die Anhörung erfolgen in 
der Zeit 
 

vom 15. Mai bis einschließlich 9. Juni 2023 
 
während der Dienststunden (Montag und Donnerstag 
von 8 Uhr bis 18 Uhr sowie Dienstag, Mittwoch und 
Freitag von 8 bis 13 Uhr) vor dem Ratssaal, Etage 2 im 
Stadthaus, Berliner Platz 2, 53103 Bonn. 
 
Darüber hinaus können die Planungen im gleichen Zeit-
raum im Rathaus Bad Godesberg eingesehen werden. 
Außerdem findet am 16.05.2023 im Zeitraum von 16:30 
bis 19 Uhr eine öffentliche Beteiligungsveranstaltung 
im Parksaal der Stadthalle Bad Godesberg, Koblenzer 
Str. 80, 53177 Bonn, statt. 
 
 
Bürgerbeteiligung im Internet unter: 
www.bonn.de/schlossallee, oder auch in der Suchleiste 
unter Schlossallee abrufbar. 
 
Unbeschadet des Ergebnisses der Anhörung haben die 
Bürger das Recht, im Rahmen der späteren öffentli-
chen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs Anregun-
gen gemäß § 3 (2) BauGB vorzubringen. Der Zeitpunkt 
der öffentlichen Auslegung des Planes wird noch be-
kannt gemacht. 
 
Bonn, den 25.04.2023  
 
Gez. Wiesner 
Stadtbaurat 
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Öffentliche Zustellung 
 

nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land NRW vom  
07.03.2006 (GV NRW. S. 94 / SGV NRW. 2010) in der zurzeit gültigen Fassung 

 

 

Die Bescheide der Stadt Bonn   Amt 33 - 2   
 
Datum PK-Nr. 

11.01.2023 7777.5664.5201 
Betroffene/r   

Starokozhev, Victor, Friedlandstr. 68, 53 117 Bonn  
Datum PK-Nr. 

05.01.2023 7777.4767.2811 
Betroffene/r   

Hansen, Daniel, Ringstr. 8, 89 520 Heidenheim an der Brenz/OT Großkuchen  
Datum PK-Nr. 

27.01.2023 7777.4790.9633 
Betroffene/r   

Srinivasan, Venkatramanan c/o Dudenko, Hannah-Arendt-Str. 56, 53 175 Bonn  
Datum PK-Nr. 

28.02.2023 7777.5709.6023 
Betroffene/r   

Haba, Christian, Quantiusstr. 2, 53 115 Bonn  
Datum PK-Nr. 

10.01.2023 7777.4783.7616 
Betroffene/r   

Stoica, Alexandru, Hauptstr. 2, 53 359 Rheinbach       
Datum PK-Nr. 

06.03.2023 7777.5700.2428 
Betroffene/r   

Chatziloukas, Dimitrios, Rheinbacher Str. 17, 53 115 Bonn  
Datum PK-Nr. 

31.10.2022 7777.4727.4387 
Betroffene/r   

Stoica, Alexandru, Hauptstr. 2, 53 359 Rheinbach       
Datum PK-Nr. 

27.03.2023 7777.3145.8408 
Betroffene/r   

Srinivasan, Venkatramanan c/o Dudenko, Hannah-Arendt-Str. 56, 53 175 Bonn  
 

 
jetzt unbekannten Aufenthaltes, liegen zur Abholung durch die Empfänger oder deren Bevollmächtigten während 
der Dienststunden im Stadthaus, Berliner Platz 2, Etage 4 A, Registratur, 53111 Bonn, bereit. 
Das vorgenannte Dokument wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz NRW (VwZG)  öffentlich  
zugestellt. Es gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.. 
 
 

Bonn, den   25. April 2023    
 
 

Die Oberbürgermeisterin 

Im Auftrag 
 
 

gez. Schöps 
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Widmung Teilbereich Auf der Rötschen von Julius-Palm-Straße bis Liestraße, Im Rübengarten, 

Schwester-Melania-Straße, Franz-Buchbender-Straße, Cellitinnenstraße und Fuß- und Radwege 

im Wohngebiet im Stadtbezirk Beuel, Ortsteil Geislar 

Teilbereich  

Auf der Rötschen  

Schwester-Melania-Straße   

BE-8-1607 

Im Rübengarten  
BE-8-1606 

BE-8 1531 

BE-8 1512 

BE-8 1441 tlw. 

BE-8 1557 

BE-8 1244 tlw. 

BE-8 1486 tlw. 

Anlage 1
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Widmung Teilbereich Auf der Rötschen von Julius-Palm-Straße bis Liestraße, Im Rübengarten, 

Schwester-Melania-Straße, Franz-Buchbender-Straße, Cellitinnenstraße und Fuß- und Radwege 

im Wohngebiet im Stadtbezirk Beuel, Ortsteil Geislar 

Cellitinnenstraße 
 

Franz-Buchbender-Straße 

Im Rübengarten  
BE-8-1606 

BE-8-1457 

BE-8-1456 tlw. 

BE-8 2556 tlw. 

BE-8-1471 

BE-8 1575 

BE-8-1464 

Anlage 2

304
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